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1. Kapitel

Einleitung

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist ein recht junges Politikfeld, das
sich immer noch in einem nur langsam vollziehenden Prozess der Emanzipation
von anderen Politikbereichen befindet. Als die Entwicklungszusammenarbeit in
einer Zeit des „Kalten Krieges“ entstand, war sie zunächst dem Bundeswirt-
schaftsministerium, später dem Auswärtigen Amt, untergeordnet, und ein eigen-
ständiges Entwicklungsministerium konnte sich erst über die Jahre hinweg eta-
blieren.1 Während 1953 der Haushaltstitel für die „Entwicklungshilfe“ noch etwa
500.000 DM betrug,2 sind für das Jahr 2021 bereits 12,4 Milliarden Euro ver-
anschlagt.3 Dieser enorme Anstieg an verfügbaren Geldern belegt die gestiegene
Bedeutung und das enorm gewachsene Aufgabenfeld der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit.

In der Vergangenheit war die Verwendung der Gelder für die Entwicklungs-
zusammenarbeit reine Verwaltungssache – Udo Kollatz4 hat im Jahre 1982 zu
Recht von der Entwicklungshilfe als der „letzten große Fondsverwaltung“ in
Deutschland gesprochen. Hieran hat sich bis heute nicht viel geändert, obwohl
der Einfluss internationaler Organisationen auf die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit immer größer geworden ist und mittlerweile viele verschiedene Ak-
teure und Institution an der deutschen Entwicklungspolitik beteiligt sind.

Zwar ist auch die Bundesregierung als ein durch das Grundgesetz legitimiertes
Verfassungsorgan verpflichtet und berechtigt, wichtige Aufgaben in der Entwick-
lungszusammenarbeit wahrzunehmen, und selbstverständlich ist das Parlament
kein Gremium, das sich in jeder Detailfrage verlieren darf, doch muss nach der
Idee des Parlamentsvorbehalts zumindest alles „Wesentliche“ durch das Parla-
ment selbst entschieden und geregelt werden.5 Nur so wird eine demokratische

1 Haase, Handlungsspielräume einer quasi-staatlichen Entwicklungshilfeorganisation
(1991), S. 50.

2 Bohnet, Geschichte der deutschen Entwicklungspolitik (2015), S. 29.
3 Anlage zur BT-Drs. 19/22600 vom 25.09.2020, Bundeshaushaltsplan der Bundes-

republik Deutschland für 2021, Überblick zum Einzelplan 23, S. 4 (in der geänderten
Fassung BT-Drs. 19/23320 vom 06.11.2020 bzw. BT-Drs. 19/23324 vom 04.12.2020).

4 Kollatz, Grundlagen der Entwicklungshilfeverwaltung, DÖV 1982, S. 561.
5 Vgl. etwa Eberle, Gesetzesvorbehalt und Parlamentsvorbehalt, DÖV 1984,

S. 485 ff.; Kalscheuer/Jacobsen, Der Parlamentsvorbehalt: Wesentlichkeitstheorie als
Abwägungstheorie, DÖV 2018, S. 523 ff.; Maurer, Staatsrecht I (2010), S. 427; Mor-
lok, Volksvertretung als Grundaufgabe, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (Hrsg.), Par-



Legitimationskette hergestellt und ein Zusammenspiel der Verfassungsorgane im
Sinne der „checks and balances“ erreicht. Die elementare Frage dieser Arbeit ist
daher, ob und inwieweit das Parlament in Deutschland die Entwicklungszusam-
menarbeit überhaupt steuert und kontrolliert, oder – verfassungsrechtlich betrach-
tet – sogar steuern und kontrollieren muss.

Selbst wenn die grundsätzliche Steuerung und Kontrolle der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit bis heute de facto durch die Exekutive, also die
Gubernative und die Administrative, vorgenommen wird, erfolgt ein gewisses
Maß an parlamentarischer Beteiligung immerhin dadurch, dass ein Bundestags-
ausschuss zur Wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung existiert. Die-
sem stehen gleichwohl nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung, und seine
wichtigste Aufgabe muss darin gesehen werden, gemeinsam mit dem Haushalts-
ausschuss den Etat im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit für den Haus-
haltsplan auszuhandeln. Ist das Haushaltsgesetz mit seinen Einzelplänen einmal
beschlossen, geht alle Macht in der Entwicklungspolitik auf das Ministerium für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie die angegliederten
Durchführungsorganisationen über.

Ein Gesetz zur deutschen Entwicklungszusammenarbeit, das parlamentarische
Beteiligungsrechte enthalten könnte, existiert gerade nicht, obwohl ein solches
Gesetzesvorhaben in der Vergangenheit mehrfach diskutiert wurde. Da entspre-
chende Gesetzesinitiativen jedoch scheiterten, erfolgt die Steuerung und Kon-
trolle der deutschen Entwicklungszusammenarbeit bis heute weitestgehend re-
gierungsseitig. Dabei stützt sich die Exekutive insbesondere auf das Haushaltsge-
setz mit dem für die Entwicklungszusammenarbeit aufgestellten Einzelplan 23
sowie auf Verwaltungsvorschriften. Ob diese Handhabung erlaubt ist oder ob sich
das Parlament weitergehend einbringen muss, wird in dieser Arbeit zu klären
sein.

Aufgrund des nicht unerheblichen Einsatzes von deutschen Steuergeldern
im Ausland besteht ein besonderes Interesse an einer effektiven und richtigen
Entwicklungszusammenarbeit. In diesem Zusammenhang wird sogar über die
Existenz eines eigenständigen Rechtsgebietes der Entwicklungszusammenarbeit
diskutiert.6 Unabhängig davon, ob die Bundesrepublik Deutschland Entwick-
lungszusammenarbeit aus humanitären, moralischen oder ökonomischen Grün-
den leistet, muss sich die Entwicklungspolitik – wie jeder andere Politikbereich
auch – stets gegenüber der eigenen Bevölkerung demokratisch legitimieren. Die

16 1. Kap.: Einleitung

lamentsrecht (2016), S. 143 (178 f.); v. Münch/Mager, Staatsrecht I (2016), S. 121;
BVerfGE 33, 125 ff.; BVerfGE 47, 46 (79); BVerfGE 98, 218 (251).

6 Hierbei sind die Habilitation von Dann (Entwicklungsverwaltungsrecht – Theorie
und Dogmatik des Rechts der Entwicklungszusammenarbeit, 2012) und der Sammel-
band von Dann/Kadelbach/Kaltenborn (Hrsg.) (Entwicklung und Recht, 2014) hervor-
zuheben.



regelmäßig vorgebrachte Kritik am Vorgehen und der Effektivität der Entwick-
lungszusammenarbeit7 hat zwar immer wieder zu Anpassungen in der Praxis
geführt, doch erweisen sich die exekutiv ausgestalteten Strukturen teilweise als
wenig geeignet, um die Entwicklungszusammenarbeit als Querschnittsgebiet in
einen größeren Kontext zu setzen. Vielmehr erscheint es möglich, eine grund-
sätzliche parlamentarische Beteiligung an der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit zu fordern.

Die Steuerung und Kontrolle der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
durch das Parlament ist derzeit jedoch nur fragmentarisch vorgesehen. Neben der
grundsätzlichen Darstellung der Funktionsweise der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit und einer ausführlichen verfassungsrechtlichen Bewertung der par-
lamentarischen Beteiligungsmöglichkeiten wird in dieser Arbeit daher auch die
Frage aufgeworfen werden, ob nicht der Erlass eines Gesetzes zur deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit erforderlich ist. Denn die Rechtspraxis verschiedener
anderer Länder hat gezeigt, dass ein solches Gesetz zur Entwicklungszusammen-
arbeit deren Funktionsweise zu verbessern vermochte und keineswegs ein Hin-
dernis für gubernatives oder administratives Handeln darstellt.8

A. Ziel der Arbeit und Gang der Untersuchung

Die Beteiligung des Parlamentes an der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit zu untersuchen bedeutet insbesondere, die parlamentarische Steuerung und
Kontrolle der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in den Mittelpunkt der Ar-
beit zu stellen. Was allerdings konkret unter einer „parlamentarischen Steuerung
und Kontrolle“ zu verstehen ist, bedarf weiterer Ausführungen. Die Begrifflich-
keiten der „parlamentarischen Steuerung“ sowie der „parlamentarischen Kon-
trolle“ sind nämlich im Grundgesetz, außer im erst nachträglich eingefügten
Art. 45b GG zum Wehrbeauftragten des Bundestages9, weder erwähnt noch näher
erläutert. Vielmehr ergibt sich die Funktion einer parlamentarischen Steuerung

A. Ziel der Arbeit und Gang der Untersuchung 17

7 Vgl. etwa Hauff, Nachhaltige Entwicklungspolitik (2019), S. 32 ff.; Shikawati,
Fehlentwicklungshilfe, IP 4 (2006), S. 6 ff.; U. Menzel, Das Ende der Dritten Welt und
das Scheitern der großen Theorien (1992); Wolff, Armutsbekämpfung durch Entwick-
lungshilfe, APuZ 9 (2000), S. 26 ff.

8 Etwa das „Entwicklungszusammenarbeitsgesetz“ in Österreich, das „Bundesgesetz
über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe“ in der
Schweiz, das „Loi d’orientation et de programmation relative à la politique de dévelop-
pement et de solidarité internationale“ in Frankreich, das „Ley de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo“ in Spanien, der „Foreign Assistance Act“ in den USA oder
der „International Development Act“ im Vereinigten Königreich.

9 In dieser Arbeit sollen zwar zumeist geschlechterneutrale Begriffe verwendet wer-
den, doch da aus Gründen einer verbesserten Lesbarkeit der Gebrauch von geschlechter-
spezifischen Formen teilweise erforderlich ist, sollen stets alle Geschlechter mit erfasst
sein.


